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Vorwort  
Das vorliegende Merkblatt DWA-M 820-2 ist Teil der Überarbeitung des bereits 2006 zurückgezogenen 
Merkblatts ATV-M 602 „Vergabe von Ingenieurleistungen“ (November 1998). 

Die in diesem Merkblatt formulierten Empfehlungen beziehen sich im Wesentlichen auf Ingenieurleis-
tungen für Projekte in den Bereichen Wasserwirtschaft, Wasserbau, Abwasser und Abfall. Der Anwen-
dungsbereich des Merkblatts reicht – mit dem Ziel der Qualitätssicherung – von der Konzepterstel-
lung für ein Gesamtsystem über die Vergabe von Ingenieurleistungen (Teil 1) bis zur Durchführung 
von Projekten, Inbetriebnahme, Testbetrieb, Übergabe und Erfolgskontrolle von Anlagen (vorliegen-
der Teil 2). Er erstreckt sich auch auf die zugehörigen Bedarfsplanungen, da sowohl die Konzepte als 
auch alle Projekte einer umfangreichen Vorbereitung durch den Auftraggeber bedürfen. 

Die Qualität von Ingenieurleistungen soll optimiert werden. Nachdem sich der Teil 1 auf die Leistungs-
definitionen und das Vergabeverfahren bezieht, umfasst der Teil 2 die Leistungserbringung aller Pro-
jektbeteiligten über alle Phasen hinweg, d. h. von der Bedarfsplanung (LPH 0) bis zur Objektbetreuung 
(LPH 9), inklusive Inbetriebnahme und Übergabe an den Betrieb. 

Ingenieurleistungen werden in diesem Merkblatt als Leistungen verstanden, die erforderlich sind, um 
ein Ingenieurbauwerk zu erstellen. Dabei wirken sowohl die Auftraggeber (Bauherr, Betreiber) als 
auch die Auftragnehmer (Planer) mit ihren verschiedenen Fachbereichen mit. Der Zusammenarbeit 
der Beteiligten und damit der Organisation im Projekt kommen dabei besondere Bedeutung zu.  

Sowohl die Auftraggeber als auch die Auftragnehmer sollen sich vor einer Projektdurchführung systema-
tisch mit Fragen zur Qualität auseinandersetzen. Dies betrifft unter anderem die erforderlichen Ingeni-
eurleistungen, die Einbindung verschiedener Akteure sowie die gemeinsame Arbeit am Projekterfolg.  

Im Rahmen des Merkblatts DWA-M 820-2 sind diese Bereiche gezielt analysiert und auf Verbesse-
rungspotenziale im Sinne der Qualität untersucht worden. Qualitätsbausteine beschreiben typische 
Problemstellungen und bieten Lösungsvorschläge für eine qualitätsvolle Umsetzung.  

Im Rahmen intensiver Diskussionen in der Arbeitsgruppe hat sich herausgestellt, dass der Projekter-
folg nicht alleine durch das checklistenartige Abarbeiten von Leistungspunkten aus der HOAI gewähr-
leistet wird, sondern durch zahlreiche projektrelevante Randbedingungen bei Auftraggebern (Bau-
herr, Betreiber) und Auftragnehmern (Planer) und weiteren Projektbeteiligten. Deshalb wird in diesem 
Merkblatt darauf verzichtet, Checklisten in der Form vom Auftragnehmer abzuarbeitender Einzel-
punkte bereitzustellen.  

Das Merkblatt soll im Sinne technisch und wirtschaftlich erfolgreicher Maßnahmen die Interessen von 
Auftraggeber und Auftragnehmer ausgewogen repräsentieren. Qualität kann erreicht werden, wenn 
die Vorgaben im Planungsprozess bei der Projektdurchführung umgesetzt und überprüft werden.  

Die Grundlage für Optimierungspotenziale sind bisherige Erfahrungen der Mitglieder der Arbeits-
gruppe mit verschiedenen Aspekten der Projektabwicklung (Status Quo). Dabei sind die Sichtweisen 
der Auftraggeber genauso vertreten wie die der Auftragnehmer. 

Durch das Merkblatt DWA-M 820-2 werden positive Kosten- und Umweltauswirkungen erwartet. Be-
fördert werden diese im Wesentlichen durch die sorgfältige Vorbereitung, den umfassenden Blick auf 
das Ganze, konsequent lebenszyklusorientierte Entscheidungen und eine besser organisierte Projekt- 
abwicklung. Es ist ein Ziel des Merkblatts auch die Umweltaspekte in den Projektzielen festzulegen 
und dadurch die Auswirkungen für die Umwelt zu optimieren. Es ist zu erwarten, dass sich eventuell 
entstehende Kosten für die Erhöhung der Qualität der Planung insgesamt durch eine Optimierung der 
Gesamtkosten im Lebenszyklus wieder amortisieren. 
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Änderungen 
Gegenüber dem Merkblatt ATV-M 602 (11/1998) wurden im vorliegenden Merkblatt DWA-M 820-2 fol-
gende Änderungen vorgenommen: 

a) grundsätzliche Neufassung des Merkblatts unter neuem Titel und neuer Nummer;  

b) Teil 2 stellt die nahtlose Fortführung des ersten Teils der Merkblattreihe DWA-M 820 dar;  

c) Zusammenführung in die Merkblattreihe DWA-M 820; 

d) für alle Phasen der Projektabwicklung (Planung und Ausführung) wurden qualitätsrelevante In-
halte erarbeitet, für die praktische Umsetzung vorbereitet und so zusammengestellt, dass das ge-
wünschte bzw. geforderte Qualitätsniveau für die Ingenieurleistungen und die daraus resultieren-
den Umsetzungsmaßnahmen zielgerichtet festgelegt und über die Projektlaufzeit nachgehalten 
und verfolgt werden können;   

e) Anpassung an die europäische Normung und zwischenzeitlich eingetretene Veränderungen in Hin-
sicht auf Gesetze und Verordnungen. 

In diesem Merkblatt werden, soweit wie möglich, geschlechtsneutrale Bezeichnungen für personen-
bezogene Berufs- und Funktionsbezeichnungen verwendet. Sofern dies nicht möglich ist, wird die 
weibliche und die männliche Form verwendet. Ist dies aus Gründen der Verständlichkeit nicht möglich, 
wird nur eine von beiden Formen verwendet. Alle Informationen beziehen sich aber in gleicher Weise 
auf alle Geschlechter. 

Frühere Ausgaben 
Merkblatt ATV 602 (11/1998); zurückgezogen (8/2006) 

DWA-Klimakennung 
Im Rahmen der DWA-Klimastrategie werden Arbeits- und Merkblätter mit einer Klimakennung aus-
gezeichnet. Über diese Klimakennung können Anwendende des DWA-Regelwerks schnell und einfach 
erkennen, in welcher Intensität sich eine technische Regel mit dem Thema Klimaanpassung und Kli-
maschutz auseinandersetzt. Das vorliegende Merkblatt wurde wie folgt eingestuft: 

KA1 = Das Merkblatt hat indirekten Bezug zur Klimaanpassung  

KS1 = Das Merkblatt hat indirekten Bezug zu Klimaschutzparametern  

Einzelheiten zur Ableitung der Bewertungskriterien sind im „Leitfaden zur Einführung der Klimaken-
nung im DWA-Regelwerk“ erläutert, der online unter www.dwa.de/klimakennung verfügbar ist. 
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Verfasserinnen und Verfasser 
Dieses Merkblatt wurde von der DWA-Arbeitsgruppe WI-4.4 „Ingenieur-Leistungen“ im Auftrag des 
DWA-Hauptausschusses „Wirtschaft“ (HA WI) im DWA-Fachausschuss WI-4 „Leistungsqualität und 
Vergabeverfahren“ erarbeitet. 

Der DWA-Arbeitsgruppe WI-4.4 „Ingenieur-Leistungen“ gehören folgende Mitglieder an: 
HÜTTER, Hermann Prof. Dr.-Ing., Karlsruhe (Sprecher) 
DIERCKS-OPPLER, Grit Fachanwältin für Bau- und Architektenrecht, 

Fachanwältin für Vergaberecht, Hamburg 
GETHKE-ALBINUS, Katrin BD Dr.-Ing., München 
HOLZWARTH, Stefan Dipl.-Ing., Hetlingen  
JESSEN, Andreas RBm Dipl.-Ing. (TU), Bamberg 
KETTELER, Reinhard Dipl.-Ing., Essen 
KOENEN, Stefan Dipl.-Ing., Bochum 
SOLLFRANK, Uwe Dr. sc. nat., Liestal (CH) 
VIETEN, Miriam Dipl.-Ing., Düren 
WITTKE, Ingo Dipl.-Ing., Köln 
  
Dem DWA-Fachausschuss WI-4 „Leistungsqualität und Vergabeverfahren“ gehören folgende  
Mitglieder an: 
KRATH, Ulrich Dipl.-Ing., Koblenz (Obmann seit November 2022) 
FRANZ, Florian Dipl.-Ing., Hamburg (Obmann bis Januar 2022) 
BRANDENBURG, Heinz Dipl.-Ing., Köln 
DAHLEM, Jan-Gregor             Dr.-Ing., Essen 
HÜTTER, Hermann               Prof. Dr.-Ing., Karlsruhe 
JESSEN, Andreas                Dipl.-Ing. (TU), Bamberg 
KALTE, Peter                    Dipl.-Ing., Mannheim 
KOCH, Michael                Bauass. Dipl.-Ing., Bremen 
STRATEMEIER, Norbert Dipl.-Ing., Essen 
  
Projektbetreuer in der DWA-Bundesgeschäftsstelle: 
ESSER, Richard Dipl.-Ing., Hennef 

Abteilung Wasser- und Abfallwirtschaft 
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Hinweis für die Benutzung 
Dieses Merkblatt ist das Ergebnis ehrenamtlicher, technisch-wissenschaftlicher/wirtschaftlicher 
Gemeinschaftsarbeit, das nach den hierfür geltenden Grundsätzen (Satzung, Geschäftsordnung der 
DWA und dem Arbeitsblatt DWA-A 400) zustande gekommen ist. Für ein Merkblatt besteht eine 
tatsächliche Vermutung, dass es inhaltlich und fachlich richtig ist. 

Jeder Person steht die Anwendung des Merkblatts frei. Eine Pflicht zur Anwendung kann sich aber 
aus Rechts- oder Verwaltungsvorschriften, Vertrag oder sonstigem Rechtsgrund ergeben. 

Dieses Merkblatt ist eine wichtige, jedoch nicht die einzige Erkenntnisquelle für fachgerechte  
Lösungen. Durch seine Anwendung entzieht sich niemand der Verantwortung für eigenes  
Handeln oder für die richtige Anwendung im konkreten Fall; dies gilt insbesondere für den sach- 
gerechten Umgang mit den im Merkblatt aufgezeigten Spielräumen. 

Normen und sonstige Bestimmungen anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder  
anderer Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum stehen  
Regeln der DWA gleich, wenn mit ihnen dauerhaft das gleiche Schutzniveau erreicht wird. 

Einleitung 
Das Merkblatt ist in acht Abschnitte gegliedert, die alle wesentlichen Aspekte der Projektvorbereitung 
und Projektabwicklung betreffen und verbessern.  

Der Abschnitt Qualitätsanforderungen an das Projektmanagement enthält Hinweise und Verbesse-
rungsvorschläge zu den Themenbereichen Projektorganisation, Termin-, Kosten-, Vertrags-, Qualitäts- 
und Risikomanagement. Allen Themen wurden typische Probleme zugeordnet und mit Lösungsvor-
schlägen versehen. Wichtig ist hierbei, dass sich der Auftraggeber seiner Projektmanagementaufga-
ben bewusst ist, auch wenn er Teile dieser Leistungen, beispielsweise der Projektsteuerung, an Auf-
tragnehmer delegiert. 

Unter der Überschrift Erfolgsfaktoren sind, zugeordnet zu den Projektphasen Bedarfsplanung, Pla-
nung, Genehmigungen und Erlaubnisse, Vorbereitung und Durchführung der Vergabe, Ausführung, Inbe-
triebnahme, Testbetrieb, Abnahme sowie Gewährleistung wichtige Sachverhalte aus der praktischen 
Projektabwicklung zusammengestellt und mit konkreten Verbesserungsvorschlägen versehen. Nicht 
nur der Auftraggeber, sondern auch die Auftragnehmer sind hier gefordert, ihre Beiträge zur Qualität 
zu leisten. 

Den Umgang mit Regelwerken und Richtlinien aufseiten des Auftraggebers behandelt ein eigener Ab-
schnitt. Der Aktualität der Unterlagen sowie dem effizienten Beitrag zum Projekterfolg sind die dorti-
gen Ausführungen gewidmet. Prozesse zur Aktualisierung von veralteten Unterlagen sowie Hinweise 
auf Entscheidungsprozesse tragen zur Qualitätsverbesserung bei. 

Weitere wichtige Aspekte im Hinblick auf die Qualität von Lösungen für komplexe Probleme sind im 
Abschnitt Ideen, Innovationen zusammengestellt. Hier sind insbesondere die Rollen der Auftraggeber 
sowie der Auftragnehmer betrachtet worden, abgerundet durch die Themen Haftungsfragen und Ideen-
schutz. Dies ist ein weiterer wichtiger Beitrag zu mehr Qualität in der lebenszyklusorientierten Be-
trachtungsweise von technischen Lösungen. 

Der Umgang mit Daten sowie die Kommunikation in Projekten sind weitere Qualitätselemente, die 
durch den Trend zu mehr Digitalisierung weiter an Bedeutung gewinnen werden. Der Abschnitt Pla-
nungswerkzeuge, EDV, Digitalisierung greift diese Aspekte auf und beleuchtet neben Anforderungen 
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Die in diesem Merkblatt formulierten Empfehlungen beziehen sich im Wesentlichen auf Ingenieurleistungen für 
Projekte im Bereich Wasserwirtschaft, Wasserbau, Abwasser und Abfall. 

Der Anwendungsbereich der Merkblattreihe DWA-M 820 reicht – mit dem Ziel der Qualitätssicherung – von der 
Konzepterstellung für ein Gesamtsystem über die Vergabe von Ingenieurleistungen (Teil 1) bis zur Durchführung 
von Projekten, Inbetriebnahme, Übergabe und Erfolgskontrolle von Anlagen (vorliegender Teil 2). Er erstreckt 
sich auch auf die zugehörigen Bedarfsplanungen, da sowohl die Konzepte als auch alle Projekte einer umfangrei-
chen Vorbereitung durch den Auftraggeber bedürfen.

Die Qualität von Ingenieurleistungen soll optimiert werden. Nachdem sich der Teil 1 auf die Leistungsdefinitionen 
und das Vergabeverfahren bezieht, umfasst der Teil 2 die Leistungserbringung aller Projektbeteiligten über alle 
Phasen hinweg, d. h. von der Bedarfsplanung (LPH 0) bis zur Objektbetreuung (LPH 9), inklusive Inbetriebnahme 
und Übergabe an den Betrieb.

Ingenieurleistungen werden in diesem Merkblatt als Leistungen verstanden, die erforderlich sind, um ein Ingeni-
eurbauwerk zu erstellen, in Betrieb zu nehmen und zu betreiben. Dabei wirken sowohl die Auftraggeber als auch 
die Auftragnehmer mit ihren verschiedenen Fachbereichen mit. Der Zusammenarbeit der Beteiligten und damit 
der Organisation im Projekt kommt dabei besondere Bedeutung zu. 

Sowohl die Auftraggeber als auch die Auftragnehmer sollen sich vor einer Projektdurchführung systematisch mit 
Fragen zur Qualität (Ingenieurleistungen, gemeinsame Ziele, Projekterfolg, verschiedene Projektphasen, ver-
schiedene Akteure) auseinandersetzen.

Im Rahmen des Merkblatts DWA-M  820-2 sind diese Bereiche gezielt analysiert und auf Verbesserungspotenziale 
im Sinne der Qualität untersucht worden. Qualitätsbausteine beschreiben typische Problemstellungen und bieten 
Lösungsvorschläge für eine qualitätsvolle Umsetzung an. 
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